
 

 
 
MC Rehna e.V. im ADAC 
 
 
 
 
 

 
Hamburg, 23. April 2026 

 
Motorsportrechtliche Genehmigung der Ausschreibung Reg. Nr.: 44 / 26 
Veranstaltung: 3. ADAC Jugend Enduro des MC Rehna am 30. Mai 2026 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit bestätigen wir im Rahmen der seitens des Deutschen Motor Sport Bund e.V. 
(DMSB) übertragenen Kompetenzen, dass die von Ihnen eingereichte Ausschreibung  
zur oben genannten Veranstaltung bei uns ordnungsgemäß eingereicht wurde und gem. 
(konkr. Verbandsvorschriften) formell genehmigungsfähig ist. Dem angemeldeten 
Durchführungstermin wird insoweit zugestimmt. Die Ausschreibung ist in der 
genehmigten Form zu veröffentlichen.  
 
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass eine inhaltliche Prüfung der Einhaltung 
der zitierten Vorschriften durch den ADAC nicht erfolgt, sondern sich die Prüfung 
ausschließlich im Rahmen der seitens des DMSB übertragenen Kompetenzen auf die 
formelle Genehmigungsfähigkeit der Veranstaltung – ausgehend von der eingereichten 
Ausschreibung beschränkt.  
 
Die Einhaltung sämtlicher maßgeblicher motorsportrechtlicher Bestimmungen 
in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere (konkrete maßgebliche 
Verbandsvorschriften), im Rahmen der Planung, Organisation und Durchführung der 
Veranstaltung obliegt ausschließlich dem einreichenden Veranstalter. Sämtliche 
motorsportrechtlichen Bestimmungen sind aufrufbar unter www.DMSB.de oder 
www.clubsport-motorsport.de . 
 
Mit der Anmeldung der Veranstaltung erkennen Sie als Veranstalter an, dass Sie die 
maßgeblichen motorsportrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die vorstehend  
bezeichneten, zur Kenntnis genommen haben, für sich verbindlich ansehen und die  
eingereichte Ausschreibung sowie die Veranstaltung in Übereinstimmung mit diesen 
Bestimmungen durchführen werden. Dieses Anerkenntnis wird hiermit bestätigt und  
zur Grundlage der Genehmigung gemacht.  
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nachträgliche Änderungen der Ausschreibung  
und/oder der entsprechend den Anforderungen des DMSB als formell 
genehmigungsfähig geprüften Veranstaltung in Abweichung zur eingereichten 
Ausschreibung unzulässig sind und daher die Unwirksamkeit der erteilten 
motorsportrechtlichen Genehmigung und ggf. den Wegfall des Versicherungsschutzes 
für die Veranstaltung zur Folge haben.  
 
Nach den maßgeblichen motorsport- und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen ist der  
Veranstalter verpflichtet, ausreichenden Versicherungsschutz vorzuhalten.  
Entsprechend wird Ihnen der Abschluss einer Versicherung mit einer Deckungshöhe 
von mindestens € 10.000.000,00 empfohlen.  

Remo Schmidt 
Leiter Jugend, Sport und Ortsclubs 

http://www.dmsb.de/
http://www.clubsport-motorsport.de/


  
 
 

                        

Der einreichende Veranstalter plant, organisiert und führt die Veranstaltung auf eigenes  
Risiko und auf eigene Rechnung durch. Sie sind daher verpflichtet vollumfänglich  
sicherzustellen, dass die Veranstaltung im Einklang mit der eingereichten 
Ausschreibung und sämtlichen maßgeblichen motorsportrechtlichen Bestimmungen 
durchgeführt wird. Auch etwaige öffentlich-rechtliche Genehmigungen (z.B. nach § 29 
StVO sowie entsprechender Verwaltungsvorschriften für öffentliche Straßen) sind von 
Ihnen in eigener Verantwortung einzuholen und zu beachten.  
 
Klarstellend wird daher festgehalten, dass weder der ADAC e.V. noch die ADAC-
Regionalclubs verantwortlicher Veranstalter sind. Im Rahmen der Kommunikation zur 
Veranstaltung (z.B. Werbeplakate, Eintrittskarten) ist auf diese Veranstaltereigenschaft 
ausdrücklich hinzuweisen, etwa mit dem Hinweis, dass Ihr ADAC-Ortsclub eigener 
Rechtsträger ist und als eigenständiger Veranstalter im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung nicht auf Weisung oder im Auftrag des ADAC oder der ADAC-
Regionalclubs handelt.  
 
Da Sie als Veranstalter vollumfänglich für etwaige Schäden im Zusammenhang mit der  
Veranstaltung haftbar sind, empfehlen wir Ihnen neben dem Abschluss eines 
ausreichenden Versicherungsschutzes insbesondere auch die wirksame Vereinbarung 
einer rechtlich zulässigen Haftungsbeschränkung mit den Teilnehmern Ihrer 
Veranstaltung.  
 
Wird die beantragte Veranstaltung ordnungsgemäß durchgeführt sind Zuschüsse für die  
Veranstaltung möglich. Dafür sind folgend aufgeführte Unterlagen fristgerecht über den  
Login Bereich für Ortsclubs auf www.adachansa.de  hochzuladen.  
 

– innerhalb von 24h nach der Veranstaltung 
Offizielle Ergebnisliste / TN- Liste (bei Training) 

     
– spätestens 14 Tage nach Veranstaltung  

(Art der Unterlagen abhängig vom Veranstaltungsformat) 
 
Medizinischer Abschlussbericht/Unfallberichte, Schlussberichte 
Rennleiter/Fahrtleiter/Sportkommissar/Schiedsgericht/Technische Kommissare, 
Veranstaltungsbericht, Umweltbericht,  Exemplar des Programmheftes und  
Veranstaltungsflyer, Bordbuch / Roadbook 
 
 
Wir wünschen Ihrer Veranstaltung einen guten Verlauf und verbleiben 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Remo Schmidt 
-Leiter Jugend, Sport und Ortsclubs - 

http://www.adachansa.de/








ADAC Enduro Ju.end Cup Nord 
Saison2026 

Veranstaltungsausschreibung 

9 Weitere Bestimmungen des Veranstalters 

Pitbikes oder ähnliche Fahrzeuge sind nicht zugelassen. 

Bei allen Arbeiten am Motorrad ist immer eine Umweltschutzmatte zu verwenden. 

Hunde müssen auf dem gesamten Veranstaltungsgelände immer angeleint sein. 

10 Unterschriften des durchführenden Vereins 

Vereins-Stempel Unterschrift Fahrtleiter 

Rehna, 13.04.2026 
Ort, Datum 

ADAC 

14�/•lll:t •1 
IUZrl#1•1,0:7 
NORD 

11 Genehmigungsvermerk des entsprechenden ADAC Regionalclubs 

Diese Ausschreibung wurde unter der Reg.-Nr.: 44/26  am 23.04.2026 genehmigt. 

Regionalclub 

Abteilung 

Ansprechperson 

Straße 

PLZ, Wohnort 

Datum, Unterschrift/Stempel 
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ADAC ADAC 
Ostwestfalen-

Lippe e.V. 

ADAC Hansa e.V.

p4500abu
Sportabteilung


